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Daf3 im Jahre 1258 Berallus von Wangen nicht die Kirchen Reams
und Tinzen an den Bischof verkaufte, sondern nur die Pertinenzen
der Kirchen, ist nun eben in der Abschwichung des Eigenkirchen-
rechts begriindet. Das Figentum derer von Wangen an den Kirchen
war verschwunden, die Kirchen also eigene Rechtssubjekte geworden.
Festzuhalten vermochten aber die ehemaligen Eigenkirchenherren die
Pertinenzen der Kirchen, also wohl das den Kirchen gehérende Land
und eventuell andere Rechte. Die Kirchen werden sich mit einer klei-
nen Ausstattung zum Unterhalt der Priester haben begniigen miissen.
Daf3 Berallus von Wangen aber nicht einmal mehr als Patron der
Kirchen erscheint, weist ‘darauf hin, dal3 die Rechte des Figenkirchen-
herrn sehr stark beschnitten worden sind. Vielleicht geben uns Unter-
suchungen iiber die Geschichte anderer Kirchen dariiber Aufschlufl,
ob es sich bei Tinzen und Reams um einen Einzelfall handelt, oder ob
in Graubiinden in der Mitte des 13. Jahrhunderts das Elgcnklrchcn-
recht bereits in solchem Malle beseitigt war, dafl dem fritheren Eigen-
kirchenherrn nicht einmal mehr das Patronatsrecht verblieb.

Die Erkenntnis, daf3 es sich beim Tausch von go4 und beim Ver-
kauf von 1258 um die gleichen Objekte handelt, auch wenn deren
Umfang sich infolge des Kampfes gegen das Eigenkirchenrecht ver-
ringert hatte, bildet eines der wichtigsten Beweisstiicke dafiir, daf3 das
ratische Urbar ein Reichsgutsurbar aus dem g. Jahrhundert ist und
nicht ein bischofliches Urbar aus dem 10. Jahrhundert. Denn da die
Kirche Reams im Jahre go4 ins Eigentum des Klosters Lorsch iiber-
ging, dann aber wenigstens deren Pertinenzen 1258 von Berallus von
Wangen dem Bischof von Chur verkauft wurden, ist der klare Beweis
erbracht, dall das Urbar in die Karolingerzeit gehort, weil um die
Mitte des 10. Jahrhunderts Chur nicht im Besitze der Kirche Reams
war, die im Urbar aufgefiihrt ist. Hitte das Bistum diese Kirche ein-
mal besessen, so hitte es deren Pertinenzen nicht 1258 kaufen missen.

Vom Werden der Trimmiser Gemeindeloser

Von Joh. Ulrich Meng. Herisau

Ein besonderer Vorzug, den die meisten Gemeinden Graubiindens
gegeniiber solchen der iibrigen Schweiz genieBen, ist der meist aus-
Ocdchntg Besitz an Gcmemdcl)oden mn Form von Allmenden, Alpen
und urbarisiertem Land. Letzteres ist ein besonderes I\Icrl«.mal der
Birgergemeinde. Der im Laufe der Jahrhunderte urbargemachte
Boden wird in Gestalt von groBeren und kleineren Lisern den Biirgern
zur Nutzung abgegeben. ch Gemeinden des Churer Rheintals und
der Herrschaft habcn wohl den grollten Besitz an solchem Kultur-
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boden. Dabei sind aber lange nicht alle in gleich giinstiger Lage. Die
Verteilung und NutznieBung dieser Biirgerléser wird nicht iiberall in

gleicher Weise und in gleichem Umfang durchgefiihrt. Sie erfolgt
'1ber iiberall auf Grund eines Statuts.

Die Verteilungsordnung von Trimmis datiert vom 11. August
1916. Es bestehen drei Beziiger-Kategorien: die Birgerfamilie mit
1330 Klf. = 58 a (Aren), der ledige Biirger mit 700 Klf. = 31 a, die
ledige Buirgerin mit g50 Klf. = 15 a. Kinderlose Witwer be71€hen 700,
kinderlose Witwen 500 Kl.

Die Bezugsberechtigung beginnt mit der Volljihrigkeit und ist
abhiangig vom Riickfall von Giitern an die Birgergemeinde zufolge
Ablebens oder Wegzug bisheriger Losinhaber. Jeder Burger bezahlt
beim Eintritt in die Be/ugsberechthung einen Fmstand den soge-
nannten Ehrschatz. Der Anteil lediger Biirger oder Burgermnen fallt
bei deren Tod oder bei Verheiratung der Téchter an die Biirger-
gemeinde zuriick. Bei Ableben eines Familienvaters erbt seine Familie,
oder, wenn keine Kinder da sind, die Witwe den Anteil des Verstor-
benen. Auswartige Biirger sind nicht bezugsberechtigt, erwerben aber
das Anteilrecht automatisch mit ihrer Riickkehr in die Birger-
gemeinde.

Die Lose, total 10 Stiick, messen in Aren (Art. 13 der Gemeinde-
giiterordnung) 0,9 1,6 3,4 3,5 4,9 7,4 8,8 9,6 und 11,0,

Diese Lose verteilen sich auf die verschiedenen Areale und sind
im Hinblick auf die verschiedene Bodenqualitdt in verhdltnismaBig
kleine Parzellen aufgeteilt. Die Kleinheit der einzelnen Loser erschwe-
ren und verteuern die Bewirtschaftung, schlieen aber anderseits eine
Benachteiligung der Beziiger aus, was bei Ausgabe von groflern Losern
nicht zu vermeiden wire.

Der Besitz von Gemeindelosern bildet fir viele Gemeindebiirger
nicht bloB eine wertvolle Ergdanzung der Ertrdgnisse an den Privat-
giitern, sondern ermdoglichen manchen Kleinbauern die Existenz und
machen diese weniger abhdngig vom Privatbodenbesitzer.

Nach diesen allgemeinen Erorterungen uber die Gemeindegiiter
von Trimmis, die heute ein Kulturland von 130 ha umfassen, wollen
wir \cr.suchcn, anhand der urkundlichen Aufzeichnung deren Ent-
stechen zu schildern. Mit den fortwdhrenden Anstrcngungen unserer
Vorfahren, den Rhein aus der breiten Ebene der Auenlandschaft in
seinen natirlichen Lauf dem Calanda entlang zu driangen, waren die
Vorbedingungen zu ithrer Urbarmachung geschaiicn Die Kolonisa-
toren wurden in ihrem Werk durch die Téatigkeit der Wildbiche,
unserer Rifen, unterstiitzt. Denn diese trugen ‘]ahrhundertcldng nun
den feineren Schutt und Schlamm, nachdem sie das grobere Ge-
schicbe 1im obern FluBllauf abgesetzt hatten, in die Auenlandschaft
hinaus. Die hohen Rheinbérter verschwanden allmidhlich unter den
Schwemmkegeln der Dorf-, der Klein- und der Hagriife. An diesen
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Stellen bildete sich mit der Zeit ein undurchdringlicher Buschwald,
wie dies auf den Depositionsflichen der Riifen heute noch geschieht.
Die absterbenden Pflanzen und Pflanzenteile bildeten einen wertvollen
Humus. Durch einfache Rodung schufen die Bewohner wertvolles
Weideland, das sich tiber die ganze Au ausdehnte. An besonders ge-
eigneten Stellen gestattete die Gemeinde einzelnen Bewohnern,
solches Weideland griindlich zu roden und mit Higen einzufassen.
So entstanden eigentliche «Kulturlinder» im Auengebiet. Es war
aber noch nicht ein von der Gemeinde organisiertes Rodungswerk. In
den Urkunden aus dem 16. Jahrhundert sind immer wieder Hinweise
zu finden, dal} dieses auf der Sudseite des Dorfriffekegels unter der
Isla seinen Anfang genommen hat.

Die ersten urkundlichen Angaben in bezug auf die Ausgabe von
Gemeindelosern sind im sog. Quartenbrief vom 5. Juni 1537
enthalten. Diese Urkunde ist kulturgeschichtlich fur unsere Ge-
meinde eines der wertvollsten Dokumente. Da es das erste Statut in
bezug auf Schaffung von genossenschaftlichem Kulturboden dar-
stellt, ist es wiirdig, wenigstens im Auszug hier wiedergegeben zu
werden. Die Urkunde beginnt mit dem Satz:

«Aller mianniglich soll zu wissen seyn, mit Urkund dies Briefs,
demnach eine 16blich Ehrsamme Gmeind ganz gmeiniglich Reich und
Arm und mit der mehren Hand der ganzen Gmeind des Dorfes Trim-
mis sind ritlich worden des Jahres als dato dies Briefes wiissend ist,
sind dazumal Gmeingnecht gewesen die ehrbaren Luzi Joch und
Joder Sutter, haben mit einer Ganzen Gmeind Wiissen und Willen,
Hiilf und Rath auch durch Nutz und Besserung willens desgmeinen
Manns ausgeben in der Au usw.»

Es kann jedermann, der «haushidblich» ist (einen eigenen Haus-
halt fithrt) eine Quart ansprechen gegen 5 Schilling-Pfennig Ehr-
schatz und jahrlichem Zins. Dieser wird jeweilen auf St. Martinstag
durch die Gemeindeknechte eingezogen.

Des weitern sind die Austeilungs- und Vererbungsbedingungen
sowie die Heimfallsrechte festgesetzt, zum Teil unter Hinweis auf die
bei den Auen geltenden Ubungen (Satzungen). Die Gemeinde behilt
sich das Recht vor, bei groBem Mangel an Weiden die Quarten wieder
in Allmenden zu verwandeln. Vier Quarten jedoch werden von allen
Heimfallrechten ausgenommen und sind auch verkauflich, niamlich:
1. diejenige des Amma Wilhelm Muggli bei seinem Gut am Spiegel-
berg; 2. die des Doni Bun, ebenfalls an sein Gut in Brenntastuda gren-
zend; 3. die des Jakob Rupp, die an dessen Buchwald st6Bt (wohl
irgendwo in Patschils) ; 4. die des Viktor Thaleiner im «GaBli».

~ Die Urkunde ist durch Ammann Muggli, der in der Gemeinde
viele Jahre eine fithrende Rolle spielte und immer wieder genannt
wird, gesiegelt. In diesem «Quartenbrief» wird auf bereits verteilte
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Auen und die dabei geltenden Bestimmungen in bezug auf das Besitz-
recht hingewiesen.

Aus diesen Riitenen im Auli unter der Isla sind dann offenbar die
in Privatbesitz stehenden Grundstiicke herausgewachsen. In einer
andern Urkunde vom Jahr 1728 wird dort des Hauptmann Sebastian
Mengs Gut, also wohl die Lokalitit, die heute noch «bi Hoptmas Au»
heiflt, genannt. Auch eine Urkunde aus dem Jahr 1504, Gemeinde-
archiv Nr. 10, weist auf jenes Gebiet hin. Es handelt sich darin um
eine halbe Au, die ein Caspar Rupp, ohne in Trimmis Hausrecht zu
haben, gekauft und wieder verkauft hatte. Das schiedsgerichtliche
Urteil von Junker Heinrich Friedrich auf Aspermont, Vogt des Bi-
schofs von Chur, gesprochen und gesiegelt, lautet: Die halbe Au, von
Casp. Rupp verkauft, fillt an die Gemeinde zuriick, womit der er-
wihnte Kauf und Verkauf rechtlich annulliert wird.

Am 15. Mirz 1484 tauschen die Gemeinde Trimmis und Says
mit Barfla Maygerin eine Au unter der LandstraBe gegen ein Grund-
stick am «Chithweg» (Loserweg) durch Ziel und Marken abgesteckt.
Die Benennung Loserweg kam vermutlich erst nach der Urbarisierung
der dortigen Gemeindegiiter zur Anwendung. Der Chiithweg fiihrte
aber, wie heute der Ober- und Mittelweg, auf die Allmein. Das 148t
den SchluB3 zu, daB die Urbarmachung des Loserbezirkes nach 1484
erfolgt ist.

Die groBen und zahlreichen Steinhaufen und «Miirena» legen
Zeugnis ab von dem gewaltigen Werk, das jene Generationen schufen,
bis das steinige Gelinde der Bebauung dienstbar wurde. Wie es aus-
geschen haben mag, zeigen uns heute noch die «Witenen», wo das
Kolonisationswerk mit Riicksicht auf die Weide unterblieben ist.
Diese hochgetiirmten Steinmassen reden trotz ihrer Stummbheit zu
uns in einer deutlichen und eindringlichen Sprache vom Fleil und
Ausdauer unserer Vorfahren.

Uber den weiteren Fortschritt in der Kolonisation liegen dann fiir
zwel volle Jahrhunderte gar keine Aufzeichnungen vor. Erst 1822 und
zwar in der Gemeindeversammlung vom 3. Juni wurde das Begehren
gestellt, die Gemeinde sollte die Allmein bei «des Paulis Bom» urbari-
sieren und daraus Heuriitenen machen. Wer der «Pauli» gewesen ist
und wann der;gelebt hat, konnten wir bis heute noch nicht ermitteln.
Es ist offenbar der glexche unternehmende Mann gewesen, der den
groen Einschlag «Paulis Mittelweg» urbarisiert hat und als arron-
dierten Bodenkomplex bewirtschaftete. Nach dem Bau der neuen Land-
straBe durch die dem Bistum gehorende «Unterau» 1782—1786
muBte zu deren Schutz das Rheinwuhr vom «grauen Stein» abwirts
durch Trimmis, Zizers und Bistum erstellt und unterhalten werden.
Um von dieser Dauerbelastung frei zu werden, verzichtete das Bistum
im Jahre 1795 auf das Gebiet unterhalb der «Végte» zugunsten der
beiden Nachbargemeinden. Der Boden zwischen Strale und Rhein-



156

bort war jedenfalls noch zum grofiten Teil Sumpf, und es verlief noch
ein volles Jahrhundert, bis diese Auenlandschaft urbargemacht und
als Riedloser ausgeteilt werden konnte. Dies geschah am 15. Juni 1856
unter der Prisidentschaft von Ammann Christ. Malidr. Damals wur-
den 95 Riedauen von je 168 Kl. ausgegeben.

In den fiinfziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Nor-
malbahn Rheineck—Sargans bzw. Ziirich—Sargans—Chur erbaut
und 1858 erdflnet. Durch dieses groBBe Werk wurden nun fur dic Zu-
kunft auch die Wuhrlasten der Gemeinde ctwas geringer, da das
Bahnunternehmen sich gezwungen sah, im eigenen Interesse sich am
Wuhrbau gegen den Rhein hin zu bctelhgen So entstand dann in der
Folge das Wubhrteilstiick von der «Schwistelle» abwiirts. Dadurch
wurde das obere Auengebiet geschiitzt und dem Zugriff’ des Rheins
entzogen. Als Weidcqeblet aber eignete sich die Au nicht mehr so gut,
da das Bahntrasse dasselbe durchschnitt. Es ist deshalb naheliegend,
dall man das unbebaute Land beidseits der Bahn urbarmachte und
den weniger ertragreichen Wichlen als 250 KIl. messende Loser aus-
teilte. Spiter erfolgte dann noch die Urbarisierung der Heuriitenen,
der Rheinléser und wihrend der beiden Weltkriege das ausgedehnte
Gebiet stiidlich des VazerstriB3chens und in der Umgebung der Station
Trimmis der RhB.

Der wihrend der Kriegszeiten kolonisierte Gemeindeboden konnte
zufolge eidgendssischer Gesetzgebung nicht mehr an die Gemeinde-
biirger ausgeteilt werden, indem die politische Gemeinde NutznieBle-
rin geworden ist.

In der von Karl Ulysses von Salis-Marschlins verfa3ten historisch-
topographischen Beschreibung der Fiinf Dérfer, herausgegeben 1810,
ist zu lesen, dall damals in Trimmis jeder Burqer bei maximaler Be-
zugsbcrechtlgung von der Biirgergemeinde in 6 Parzellen = 18 Quar-
tanen Acker und ein Fuder Heuland, also gesamthaft etwa goo Klafter
zugeteilt erhielt. Es scheint also, daB man vor 140 Jahren bedeutend
groflere Gemeindeloser zur Verteilung brachte.

Auch die tbrigen Hochgerichtsgemeinden besallen ausgedehnte
Gemeindegiiter, wie eingehends bereits erwihnt. So wird von Zizers
Ende des 18. ]ahlhunderts ein Biirgergemeindebesitz im Ausmal} von
200 ooo KIf., Igis 12 600 Klf., Untervaz 48 855 KIf. angegeben. Das
fir Trimmis damals zutreffende MaB ist leider in der Zusammen-
stellung nicht enthalten.

Es diirfte in diesem Zusammenhang interessant sein, festzustellen,
welche Feldfriichte in fritheren Jahrhunderten in unserer Gegend zur
Hauptsache gepflanzt wurden. Wir stiitzen uns in den folgenden An-
gaben wieder auf Karl Ulysses von Salis. Er schreibt zum Thema
Ackerbau fir das ganze H()(hocn(ht «Man sollte im Hinblick auf
die Lage, die Meereshohe und das Klima denken, daB3 hier der Acker-
bau ein Hauptgcgrcnstand der Landwirtschaft seyn milite, diec Menge
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der Acker scheint dieses Urteil zu bestitigen, und dennoch ist es irrig.
Trotzdem man das selbst gepflanzte Korn zu jeder Zeit verkaufen
konnte, sieht man dennoch den Ackerbau als einen untergeordneten
Zweig der Landwirtschaft an, und was ungldublich scheint, die Ein-
wohner des Hochgerichtes miissen beinahe die Hailfte des zu ihrem
Verbrauch nétigen Korns anderswo kaufen, und eine nicht unbe-
trichtliche Summe Geldes dabei aufopfern.»

Man pflanzte Sommer- und Winterweizen, auch Sommer- und
Winterfasen, ferner Einkorn, Gerste, doch ganz wenig Hafer. Die
Gerste fand Verwendung als Suppeneinlage, zur Hauptsache aber fur
die Mast. Der Mais oder Tirkenkorn, wie auch die Kartoffel, wurden
erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts, also etwa 1710, eingefiithrt. Zuerst
wurden beide Gattungen auf-dem SchloBgut Marschlins angebaut.
Die eigentliche Verbreitung dieser sehr ertragreichen und fir die
Volkserniahrung so wichtigen Feldfruchtarten erfuhren diese erst nach
den Hungerjahren 1771 und 1773. Den grofiten Maisanbau im Gebiet
des Hochgerichtes Funf Dorfer wies immer Untervaz mit seinen schwe-
ren, tiefgriindigen Boden auf. Der dortige Jahresertrag wird um 1780
bis 1790 fiir Vaz mit 10 ooo Quartanene angegeben. Als Zwischen-
kulturen 1m Mais wurden schon damals Hiilsenfriichte, sog. Faseolen
oder Fascholen, dann aber auch Zuckererbsen und Saubohnen ge-
pflanzt. Aus letzteren machte man Mehl und verwendete dies als
Streck- und Mischmittel zum Backen.

Eine besondere Bedeutung schenkten die Hausfrauen dem Hanf-
anbau. Fir Bett- und Leibwische kam ja nur Leinen zur Verarbei-
tung. Ob man den Hanf auch im Hinblick auf das Saatgut pflanzte,
wie das in Untervaz der Fall war, kann nicht ermittelt werden. Dort
wurden jahrlich 2000 Quartanen Hanfsamen produziert. Dieser
wurde mit Vorliebe von Hanfhindlern aus dem Thurgau und aus dem
Kanton Zirich aufgekauft und in den Handel gebracht.

Als Nachfrucht kam der Buchweizen oder Heiden in den Rocken-
und Weizenickern zur Aussaat.

Chronik fir den Monat Miirz
(SchluB)
11. In der Dorfkirche Schiers fithrte Musikdirektor J. Kobelt mit dem
Gemischten Chor der Lehranstalt Schiers und einer Anzahl Solisten den
«Messias», das grofle Oratorium von G. F. Hindel, auf.

14. Fiar den Neubaufonds des Priatigauer Krankenhauses 1in
Schiers sind dem Spitalvorstand von einer ungenannten Spenderin 50 ooo Fr.
zugegangen.

15. Der Regierungsrat des Kantons Zirich hat Privatdozent Professor
Dr. Ambrosius von Albertini, von Ponte-Campovasto, in Ziirich,
zum - aubierordentlichen  Professor ad  personam fiir Allgemeine Patho-



	Vom Werden der Trimmiser Gemeindelöser

